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AIll..e n 118 Abi. 3: 

LIste der gegenwärtig geltenden Studienmodelle: 

Theoretische Elektrotechnik 
Prozeßmeßtechnik und Prozeßleittechnik 
Biomedizinische Technik 
Elektrooptik und Meßtechnik 
Regelungs- und Steuerungstechnik 
Elektrische Antriebe und Leistungselektronik. 
Hochspannungstechnilt 
Elektrische Anlagen 
Enerlie- und Versorgungstechnik 

Hochfrequenztechnik 
Quantenelektronik 
Technik der lnformationsverarbeitung 
Nachrichtensysteme 
Lichttechnik 
Technik der Ton- und BUdübertragung 

Karlsruhe, den 25. Oktober 1976 Der Rektor: gez. Draheim 

Ordnung der U.niversität Karlsmhe für die ZwiIcIleapriifaag 
für das Lehramt an Gymnasien und für das höhere Lehramt 
an gewerblichen Schulen 

Bekal'll'ltmaehul'l~ nm BI. Aupst 1916 B 157Z!Z11 B 1511/15 

Das Kultusministerium hat gern. § 65 Abs. :8 Satz 2 Boc:hschuJgesetz mit 
Erlaß vom 27. August 1976 H 15721211H 1579/15 der folgenden vorn Senat 
der Universität Karlsruhe (TB) am 5. Juli 1976 erlassenen Neufassung 
der Ordnung der Universität Karlsruhe (TH) für die Zwischenprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien und für das höhere Lehramt an gewerb· 
lichen Schulen zugestimmt. 

K. u. U. 1976, S. 1985 

Ordnung der lJnlversltlit Karlsruhe 

für die Zwischenprüfung für das Lehramt an Gymnasien 

und für das höhere Lehramt an l'ewerbliehen Bebulen 


1 1 Zweck der Priilung 

(1) Alle Studierende der UnIversItät Karlsruhe, die dIe Wissenschaft
liche Prüfung für das Lehramt an Gymnasien oder das höhere Lehramt 
an gewerblichen Schulen ablegen wollen, müssen sich einer Zwischen
prüfung unterziehen. In dieser Prüfung soll der Student nachweisen, daß 
er sich die Sachkenntnisse und methodischen Grundlagen für eine er
folgreiche Weiterführung des Studiums erarbeitet hat. 

(2) Die Zwischenprüfung ist eine akademische Prüfung. 
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• 2 	 PrOfunpkommJsslon 

(1) Der Prüfungskommission gehören an: 

1. 	 je ein Universitätslehrer gemäß § 27 Abs. 1 HSchG aus den Fakultäten 
für Mathematik, Physik, Chemie, Bio- und Geowissenschaften, Geistes
und Sozialwissenschaften, Bauingenieur- und Vermessungswesen, Ma
schinenbau und Elektrotechnik auf die Dauer von zwei Jahren; 

2. 	drei Vertreter des Lehrkörpers im weiteren Sinn gemäß § 27 Abs. 2 
HSchG auf die Dauer von zwei Jahren; 

3. drei Studenten auf die Dauer von einem Jahr. 

Die Mitglieder nach Ziff. 1 werden jeweils von den Fakultäten, die Mit

glieder nach Ziff. 2 und 3 vom Senat auf Vorschlag der Senatsvertreter 

der jeweiligen Gruppen bestimmt. Von den Studentenvertretern im Senat 

sollen zur Nominierung der Mitglieder nach Ziff. 3 die zuständigen Fach

schaften gehört werden. Für das Stimmrecht der ll4itglieder dieser Kom
mission ist § 26 Abs. 4 HSchG anzuwenden. 

(2) Die PrüfungskOmmission wählt jeweils für zwei Jahre einen Vor
sitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, die beide Universi
tätslehrer und als solche Beamte auf Lebenszeit sein müssen. Sie kann 
bestimmte Aufgaben durch Beschluß an den Vorsitzenden delegieren. Der 
Vorsitzende kann Sachverständige zu den Sitzungen hinzuziehen. 

(3) Die Prüfungskommission achtet auf die Einhaltung dieser Prüfungs
ordnung und nimmt auf Wunsch des Senats zu Anderungsvorschligen 
Stellung. Sie entscheidet in den ihr durch diese Prüfungsordnung zuge
wiesenen Fällen. 

• 3 	 Prilfer und Beisitzer 

Die Prüfer und die Beisitzer für die Zwischenprüfung werden von der 
jeweils zuständigen Fakultät benannt und von dem Vorsitzenden der Zwi
schenprüfungskommission bestellt. Zu Prüfern können Universitätslehrer 
gemäß § 2'7 Abs. 1 HSchG bestellt werden und außerdem Personen, die 
mindestens die entsprechende Abschlußprüfung für das Lehramt, die ent
sprechende Diplomprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt und 
in den vorangegangenen Semestern eine eigenverantwortliche, selbstän
dige Lehrtätigkeit ausgeübt haben. Zum Beisitzer kann jeder Angehörige 
der Universität Karlsruhe bestellt werden, der mindestens die entspre
chende Abschlußprüfung für das Lehramt, die entsprechende Diplompru
tung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. In Ausnahmefällen 
können auch andere Beisitzer bestellt werden, wenn sie die in Satz 3 
geforderte Qualifikation nachweisen können. 

• 4 	 AnmeJdun, und Znlauun, zur Zwlsehenprilun, und zn den TeD
prOfun,en 

(1) Zur Zwischenprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. 	das Reifezeugnis oder ein von der zuständigen staatlichen Stelle als 
gleichwertig anerkanntes Zeugnis besitzt. 

2. 	durch Vorlage des Studienbuches oder an dessen Stelle tretende Un
terlagen ein ordnungsgemäßes Fachstudium nachweisen kann, 

3. 	die in den Anlagen zu dieser Prüfungsordnung für das höhere Lehramt 
an gewerblichen Schulen geforderte praktische Tätigkeit abgeleistet 
hat, 

4. 	an der Universität Karlsruhe als ordentlicher studierender immatri 
kuliert ist. 

(2) Die Anmeldung zur ZwischenprOfung ist fristgerecht und schriftlich 
beim Prüfungsamt der Universität Karlsruhe einzureichen. 

(3) Der Anmeldung sind beizufügen: 

1. 	die Nachweise über das Vorliegen der in Abs. 1 genannten Zulassungs
voraussetzungen, 

2. 	eine Erklärung über alle nicht abgeschlossenen oder ·,nieht bestande
nen Prüfungen, insbesondere auch an anderen Hochschulen, 

3. eine kurzgefaßte Darstellung des Lebenslaufs und des Ausbildungs
ganges. 
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(4) Zu einer Teilprüfung im Rahmen der Zwischenprüfung kann nur 
zugelassen werden, wer 

1. zur Zwischenprüfung zugelassen ist. 
2. 	an den in den Anlagen zu dieser Prütungsordnung für die betreffende 

Teilprüfung geforderten U'bungen, Seminaren und Praktika erfolgreicll 
teilgenommen hat. 

3. 	an der Universität Karlsruhe als ordentlicher Studierender immatriku
liert ist. 

(5) Die Anmeldung zu den einzelnen Teilpril1ungen ist fristgerecht und 
unter Vorlage der in Abs. 4 geforderten Nachweise beim Prülungsamt 
der Universität Karlsruhe einzureichen. 

(6) Kann ein Kandidat die erforderlichen Unterlagen gemäß Abs. 1 und 
Abs. 4 nicht in der vorgeschriebenen Weise beibringen. so kann der Vor
sitzende der Prüfungskommission im Einvemebmen mit der jeweils zu
ständigen Fakultät und dem Prüfer ibm gestatten. die Nachweise auf 
andere Art zu erbringen. 

(7) Der Studierende muß während der Zwischenprüfung an der Univer
sität Karlsruhe immatrikuliert sein. Die Prüfungskommission kann in 
Ein2eHlllen Ausnahmen zulassen, wenn der Kandidat im vorhergehen
den Semester an der Universität Karlsruhe immatrikuliert war. 

• 5 ZIllassUDpverfabreD 

(1) Wenn die nach § 4 notwendigen Nachweise von dem Kandidaten 
in der geforderten Form erbracht worden sind, erteilt das Prüfungsamt 
die Zulassung zur Zwischenprüfung bzw. zu einer Teilprüfung im Auftrag 
des Vorsitzenden der Prüfungskommission. 

(2) In Zweifelsfällen und über eine Ablehnung der Zulassung entschei
det der Vorsitzende der Prüfungskommission nach Rücksprache mit den 
fachliCh zuständigen Mitgliedem der Prüfungskommission. Eine Ableh
nung der Zulassung zur Zwischenprüfung oder zu einer Teilprüfung muß 
vom Vorsitzenden der Prüfungskommission begründet und dem Kandida
ten schriftlich mitgeteilt werden. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbe
helfsbelehrung zu versehen. 

(3) Die Zulassung zur Zwischenprüfung darf nur abgelehnt werden. 
wenn 

1. die in § 4 Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
2. 	 die Nachweise nach § 4 Abs. 3 unvollständig sind oder 
3. 	der Kandidat an einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbe

reich des Grundgesetzes die Zwischenprüfung oder die Abschlußprü
fung im gleichen Studiengang endgültig nicht bestanden oder den Prü
fungsanspruch verloren hat. 

(4) Die Zulassung zu einer Teilprüfung darf nur abgelehnt werden. 1lIIeml 

1. 	die in § 4 Abs. 4 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
deren Nachweise unvollständig sind oder 

2. 	der Kandidat diese Teilprüfung endgültig nicht bestanden oder den 
Prüfungsanspruch verloren hat. 

• 8 AnrechDuDe VOD StudienzeiteD, StudieD- UDd PrlfuDJSleiltuDS_ 

(1) Studiensemester im gleichen -Lehramtsstudiengang an deutschspra
chigen wissenschaftlichen Hochschulen und dabei erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden anerkannt. Eine an einer deutschsprachigen 
wissenschaftlichen Hochschule bestandene Diplomvorprüfung ersetzt die 
ZwisChenprüfung in diesem Fach. 

(2) Studienzeiten an anderen Hochschulen und in anderen Studiengän
gen sowie dabei erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen werden an
gerechnet, soweit ein fachlich gleichwertiges Studium nachgewiesen wird. 
Für die Gleichwertigkeit von Studienzeiten sowie Studien- und Prüfungs
leistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusmini
sterkonferenz und der Westdeutschen Rektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Bei Zweifeln an der Gleichwer
tigkeit ist die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen zu hören. 

(3) In staatlich anerkannten Femstudien erworbene Leistungsnachweise 
werden. soweit sie gleichwertig sind, als Studien- oder Prüfungsleistung 
sowie auf die Studienzeit angerechnet. Bei der Festlegung der Gleich
wertigkeit sind gemeinsame Beschlösse der Kultusministerkonferenz und 
der Westdeutschen Rektorenkonferenz zu beachten. 

(4) 'Ober die Anerkennung von Studienzeiten sowie von Studien- und 
Prüfungsleistungen entscheidet die Prüfungskommission auf Vorschlag 
der fachlich zuständigen Prüfer. 
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• 1 Umf.nl' der PriifUDI' 

(1) Für das Lehramt an Gymnasien kann die Zwischenprüfung an der 
Universität Karlsruhe in folgenden Fächern abgelegt werden: Mathema
tik, Physik, Chemie, Biologie, Geographie, Deutsch und Sport. 
Die Zwischenprüfung wird in jedem für den Studiengang gewählten Fach 
abgelegt. 

(2) Für das höhere Lehramt an gewerblichen Schulen kann die Zwi
schenprüfung an der Universität Karlsruhe in einem der Fächer Bau
technik, Maschinenbau oder Elektrotechnik als Hauptfach und in einem 
der Fächer Mathematik, PhYSik oder Chemie als Nebenfach (Wahlpflicht
fach) abgelegt werden. Die Zwischenprü1ung erstreckt sich auf ein Haupt
und ein Nebenfach. 

(3) Hat der Kandidat Maschinenbau oder Elektrotechnik als Hauptfach 
gewählt, so kann in der Ersten Staatsprüfung an die Stelle des Neben
fachs (Wahlpflichtfachs) ein Vertiefungsgebiet des Hauptfachs treten. Die 
ZWischenprüfung erstreckt sich dann nur auf das gewählte Hauptfach. 

(4) Die Prü1ungsanforderungen in den einzelnen Fächem werden von 
den zuständigen Fakultäten festgelegt (vgl. Anlagen zu dieser Prüfungs
ordnung). 

I 8 Art der PrfllUDI' 

(1) Die Fakultäten legen fest, ob und wie sich die Zwischenprüfung in 
den einzelnen Fächern aus Teüpriifungen zusammensetzt und ob Teil 
prüfungen auch studienbegleitend durchgeführt werden können. Die Fa
kultäten bestimmen Zahl, Gegenstand und zeitliche Reihenfolge der Teil 
prüfungen und ob diese schriftlich, mündlich oder schriftlich und münd
lich durchgefÜhrt werden. Das Nähere ist in den Anlagen zu dieser Prü
fungsordnung geregelt. 

(2) Bei mündlichen Prüfungen ist ein Beisitzer als Protokollführer an
wesend; er muß vor der Festsetzung der Note gehört werden. Studenten, 
die sich in einem späteren Semester der gleichen Prüfung unterziehen 
wollen, sollen nach Maßgabe der vorhandenen Plätze als Zuhörer zuge
lassen werden. Die Zulassung der Offentlichkeit erstreckt sich nicht auf 
die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses . 

• 9 Zeitpunkt der PrBfUDI' 

(l) Der Zeitraum für die Anmeldung wird vom Prüfungsamt der Uni
versität Karlsruhe durch Aushang spätestens 4 Wochen vor Ablauf der 
Anmeldefrist mitgeteilt. Für jedes Semester ist mindestens ein Prüfungs
termin vorzusehen. 

(2) Der Zeitpunkt der Teüprüfungen wird von der zuständigen Fakultät 
festgelegt und rechtzeitig, möglichst noch während der Vorlesungszeit, 
durch Aushang bekanntgegeben. 

(3) Alle Teilprüfungen zur ZWischenprüfung sollen vor Beginn des 5. 
Fachsemesters abgelegt sein. Ist eine der Teilprüfungen nicht spätestens 
bis einen Monat nach Beginn des 6. Semesters abgelegt, so gilt sie als 
erstmals nicht bestanden. Der Anspruch auf die ZWischenprüfung erlischt, 
wenn der Student nicht bis spätestens einen Monat nach Beginn des 7. 
Fachsemesters alle Teilprüfungen bestanden hat, soweit in den Anlagen 
zu dieser Prüfungsordnung keine kürzeren Fristen vorgesehen sind. Die 
Prüfungskommission kann die Fristen nach Satz 2 und 3 verlängern, wenn 
der Vorsitzende der Prü1ungskommission feststellt, daß der Student we
gen seiner Tätigkeit in der Selbstverwaltung diese Fristen nicht einhalten 
konnte oder die 'überSChreitung nicht zu vertreten hat. Zeiten der Beur
laubung werden auf diese Fristen nicht angerechnet. 

f 10 BeweriUDI' der PrflfunpJeistUDl'en 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den je
weiligen Prüfern festgesetzt. Die Leistungen sind mit folgenden Noten 
zu bewerten: 

1 sehr gut, 

2 gut, 

S befriedigend, 

4 ausreichend, 

5 nicht ausreichend. 
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Zur differenzierteren Bewertung der Leistungen können Zwischenwerte 
durch Erhöhen oder Erniedrigen dieser Noten um 0,3 gebildet werden. 

(2) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn jede Teilprüfung minde
stens mit 4,0 bewertet wurde. 

(3) Die Fachnote errechnet sich als Mittelwert der Noten in den Teil
prüfungen dieses Faches. Die Noten der einzelnen Teilprüfungen werden 
den Vorschriften der Anlagen gemäß gewichtet. Die Fachnote lautet: 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut; 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut; 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3.5 befriedigend; 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend. 

(4) Eine schriftliche oder mündliche Prüfungsleistung wird mit "nicht 
ausreichend" bewertet, wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne 
triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er nach Beginn der Prüfung 
ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Die für den Rücktritt 
oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen der Prüfungs
kommission unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Erkennt die Prüfungskommission die Gründe an, so wird ein 
neuer Termin bestimmt. Bereits vorliegende Prüfungsergebnisse sind in 
diesem Fall anzuerkennen. 

(5) Eine schriftliche oder mündliche Prüfungsleistung wird mit "nicht 
ausreichend" bewertet. wenn der Kandidat sich unerlaubter Hilfen be
dient oder eine TäUSChungshandlung begangen hat. 

§ 11 Wiederholung von Teilprilfuneen 

(1) Nicht bestandene Teilprüfungen können einmal wiederholt werden. 
Bestandene Teilprüfungen können nicht wiederholt werden. 

(2) Wird eine schriftliche Wiederholungsprüfung mit "nicht ausreichend" 
bewertet. so findet eine mündliche Nachprüfung von etwa 30 Minuten 
Dauer statt, deren Ergebnis als Note dieser Teilprüfung gewertet wird. 
In diesem Fall kann die Note in der Regel nicht besser als "ausreichend" 
sein. 

(3) Eine zweite Wiederholung einzelner Teilprüfungen kann nur in Aus
nahmefällen auf Antrag des Kandidaten und nach Stellungnahme der 
Prüfungskommission vom Rektor genehmigt werden. wenn in den Anla
gen zu dieser Prüfungsordnung eine zweite Wiederholun~ nicht ausdrück
lich ausgeschlossen ist und wenn hinreichend Aussicht besteht, daß der 
Kandidat diese Teilprüfung besteht; dies .ist insbesondere dann der Fall, 
wenn der Kandidat andere PrüfungSleistungen mit überdurchschnittli
chen Ergebnissen erbracht hat. 

§ 12 Zeugnis Ober die Zwischenprüfune 

(1) Ober die bestandene Zwischenprüfung wird ein Zeugnis ausgestellt, 
das die Fachnoten der Studienfächer enthält. Dabei können auch die No
ten der einzelnen Teilpriifungen eines Studienfachs aufgeführt werden. 
Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden der Prüfungskommission zu unter
zeichnen. 

(2) Bei Anerkennung von Prüfungsleistungen nach § 6 wird in den ent
sprechenden Fächern nur ein Anerkennungsvermerk ohne Note einge
tragen. 

(3) Ist die Zwischenprüfung endgültig nicht bestanden, so erteilt der 
Vorsitzende der Prüfungskommission dem Kandidaten hierüber einen 
schriftlichen Bescheid. Dieser Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbeleh
rung zu versehen. 

(4) Hat der Kandidat die Zwischenprüfung nicht bestanden, so wird ihm 
auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise sowie der 
ExmatrikuIationsbescheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausge
stellt, die die erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die 
zur Zwischenprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und er
kennen läßt, daß die Zwischenprüfung nicht bestanden ist. 

§ 13 Ungül&igkeit der ZwisehenprOlung 

(1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tat
sache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt. so kann die 
Prüfungskommission nachträglich die betroffenen Noten entsprechend be
richtigen und die ZWischenprüfung ganz oder teilweise für nicht bestan
den erklären. 
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(2) Waren die Voraussetzungen für di: ~ulass~ng zu einer Teilprü~ng 
nicht erfüllt, ohne daß der Kandidat h~eruber tauschen .wollte, und WIrd 
diese Tatsache erst nach der Aushändigung des ~eugmsse.~ bekannt,.so 
wird dieser Mangel durch das Bestehen der ZWlSchenprüf~ng geheilt. 
Hat der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erWIr~, so ent
scheidet die Prüfungskommission unter Be~chtung der allge~el?en ver
waltungsrechtlichen Grundsätze über die Rucknahme rechtswidnger Ver
waltungsakte. 

(3) Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Auße
rung zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls 
ein neues zu erteilen. Eine Entscheidung nach Abs. 1 m:~ Abs. 2 S~tz 2 
ist nach einer Frist von 2 Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugrusses 
ausgeschlossen. 

• 14 Eiasicbt iD die Priilungsalden 

(1) Nach Abschluß des Prüfungsverfahrens wird dem Kandidaten auf 
Antrag Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezo
genen Gutachten der Prüfer und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) Der Antrag ist binnen einem Monat nach Aushändigung des Prü
fungszeugnisses bei dem zuständigen Prüfer zu stellen. § 60 der Verwal
tungsgerichtsordnung gilt entsprechend. Der zuständige Prüfer bestimmt 
Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

§ 15 Sebluß- und tJberaangsbestimmunl'en 

(1) Diese Zwischenprüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt des Kultusministeriums in Kraft. 

(2) Für eine Übergangszeit von 2 Jahren nach Inkrafttreten dieser Zwi
sChenprüfungsordnung können Studierende des Lehramts an Gymnasien, 
die ihr Studium vor diesem Datum begonnen haben, auf Antrag nach 
der Zwisch~prüfungsordnung vom 13. 3. 1967, genehmigt mit Erlaß 
H 1579/3 des Kultusministeriums Baden-Württemberg und geändert auf
grund der zustimmenden Erlasse des Kultusministeriums Baden-Würt
temberg vom 26. 3. 1971 - H 1579/5, vom 12. 5. 1972 _ H 1579/7 und 
vom 18. 6. 1975 - H 157918, zur Zwischenprüfung zugelassen werden. 

(3) Für eine "Obergangszeit von 2 Jahren nach Inkrafttreten dieser Zwi
schenprüfungsordnung können Studierende des höheren Lehramts an ge
werblichen Schulen, die ihr Studium vor diesem Datum begonnen haben, 
auf Antrag nach den bisherigen Regelungen der zuständigen Fakultäten 
zur Zwischenprüfung zugelassen werden. 

Anlagen 

zur Ordnung der Universität Karlsrube (TB) tür die Zwisebenpriitunlr 
Ißr dal Lehramt an GYDlDasien und tür das bllbere Lebramt an Irewerb

Heben Scbulen 

In den fOlgenden Anlagen I bis VIII werden die Zulassungsvorausset
zungen sowie Durchführung und Bewertung der ZWischenprüfung in den 
einzelnen Fächern geregelt. 

Anlage I: FakuUit tür Matbematik 
Die Veröffentlichung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
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A. 
Physik als Haupt- ode?" Nebenfach fÜT Studenten des 


LehTamts an Gvrnnarien 


t 1 ZulassuDllIvorauuetzeren 

(l) Für die Zulassung zur Zwischenprüfung in Physik ist die erfolg
reiche Teilnahme am Praktikum I und an zwei 'übungen nachzuweisen, 
die aus den 'Ubungen zur Physik I, II und III sowie aus den übungen 
zur Theoretischen Physik A und B ausgewählt werden können. 

(2) Falls das Fach PhYSik in einer Fächerkombination ohne Mathematik 
studiert wird, ist die erfolgreiche Teilnahme an mathematischen übun
gen über insgesamt 4 Semesterwochenstunden nachzuweisen, wobei z. B. 
zwischen Analysis, Linearer Algebra, Höherer Mathematik für Elektro
techniker und Physiker, Math. Hilfsmittel des Physikers I und II und 
Mathematische Ergänzungen zu Physik I und II gewählt werden kann. 

• 2 PrOfunIsanforderungen 

Der Kandidat soll die grundlegenden physikalischen Gesetze der klassi
schen Mechanik, der Elektrodynamik und der Optik kennen und so weit 
mit ihnen umzugehen gelernt haben, daß er einfache physikalische Pro
bleme aus diesen Gebieten selbständig lösen kann. Er soll außerdem die 
wichtigsten experimentellen Methoden aus diesen Gebieten kennen. 

t 3 Art und Dauer der Prüfung 

Die ZWischenprüfung im Fach Physik ist eine mündliche Prüfung von 
etwa 30 Minuten Dauer. 

t 4 Bewertung der Prüfunpleistunlen 

Die Note der mündlichen Prüfung nach § 3 ist zugleich die Fachnote 
der Zwischenprüfung im Fach Physik. 

B. 
Physik als Nebenfach (Wahlpflichtfach) fÜT Studenten des 

höheTen LehTamts an geweTblichen Schulen 

• S ZulassunIsvoraussetzungen 

Für die Zulassung zur Zwischenprüfung im Nebenfach (Wahlpflichtfach) 
Physik ist die erfolgreiche Teilnahme an einer übung, die aus den übun
gen zur Experimentalphysik A und B ausgewählt werden kann, und ei
nem Proseminar nachzuweisen . 

• 8 Pri1fepa.atordenmren 

Der Kandidat soll die grundlegenden Gesetze der kl~ische~ .Mechanik. 
der Elektrodynamik und der Optik kennen und so welt mit Ihnen ~
gehen gelernt haben, daß er einfache physikalische ~b~eme aus dIesen 
Gebieten selbständig lösen kann. Er soll außerdem dIe Wichtigsten expe
rimentellen Methoden aus diesen Gebieten kennen. 

t" Art und Dauer der PrOfunr 

Die Zwischenprüfung im Nebenfach (Wahl pflichtfach) Physik ist eine 
mündliche Prüfung von etwa 30 Minuten Dauer. 

t 8 Bewertung der PrtifungslelBtunlen 

Die Note der mündlichen Prüfung nach § '1 ist zugleich die Fachnote 
der Zwischenprüfung im Nebenfach (Wahlpflichtfach) Physik. 
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Anlaa"e m: FakuUlt rar Chemie 

Chemie als Haupt- oder Nebenfach tü". Studenten des Lehramts 
an Gymnasien und als Nebenfach (Wahlpflichtfach) fÜT Studenten 

de8 höheren Lehramt.! an gewerblichen Schulen 

I 1 ZaJassuDgsvorauuetzuqen 

Für die Zulassung zur ZWischenprüfung in Chemie ist die erfolgreiche 
Teilnahme an den anorganischen Grundpraktika und den Vortragsübun
gen mit je einem Praktikums- bzw. Ubungsschein nachzuweisen. 

I 2 Prilfunpanforderunren 

Die Anforderungen für die Zwischenprüfung umfassen Grundkenntnisse 
in der Allgemeinen, Anorganischen, Analytischen und Physikalischen 
Chemie. Der Kandidat soll nachweisen, daß er grundlegende chemische 
Probleme selbständig lösen kann. 

I 3 Art und Dauer der Pr8fuur 

Die Zwischenprüfung im Fach Chemie besteht in einer mündlichen Prü
fung von in der Regel 30 Minuten Dauer. 

I« Bewertuur der PrilfunpleistDnren 

Die Note der mündlichen Prüfung nach § 3 ist zuglei'ch die Fachnote 
der Zwischenprüfung im Fach Chemie. 

A. 
Biologie als Haupt- oder Nebenfach fü". Studenten des 


Lehramts an Gttml'UUien 


I 1 Zulassunrsvorausse&zunren 
I

Für die Zulassung zur Zwischenprüfung wird der Nachweis (durch 
Schein) der erfolgreich absolvierten Grundpraktika in Morphologie (Bo
tanik und ZOOlogie) und PhysiolOgie (Botanik und ZoolOgie) sowie von 
zwei Bestimmungsübungen (Botanik und Zoologie) und Exkursionen (6 
halbe Tage Botanik; 3 halbe Tage Zoologie) in beiden Teilgebieten ge
fordert. 

I 2 PrU.funl'SaDforderunren 

Gefordert werden Grundkenntnisse in Allgemeiner Botanik, Pflanzensy
stematik, Allgemeiner und Spezieller Zoologie sowie Tierphysiologie. Es 
müssen außerdem Erfahrungen in der Benutzung der einschlägigen bi
bliographischen Hilfsmittel vorhanden sein. Grundkenntnisse in Chemie, 
Physik und Mathematik. besonders im Hinblick auf die Anwendung der 
Begriffe und Methoden dieser Fächer in der BiolOgie werden voraus
gesetzt. 

I 3 Art und Dauer der PrU.funr 

Die Prüfung besteht aus je einer schriftlichen Klausur in 2 Teilprüfungen: 
Botanik und Zoologie. Die Bearbeitungsdauer in jedem Teilgebiet beträgt 
zweieinhalb Stunden. 

I« Bewertunr der PrU.ruDl'sleistunren 

Die Fachnote in Biologie errechnet sich als Mittelwert der Noten in den 
beiden Teilprüfungen nach § 3. Wird eine Teilprüfung nicht bestanden, 
so ist diese Klausur beim nächsten Termin zu wiederholen (vgI. § 11 der 
Prüfungsordnung). 
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B. 
GeogTaphie als Haupt- odeT Nebenfach fÜT Studenten des 


LehTamts an Gymnasien 


• 5 Zulassunglvoraussetzungen 

Für die Zulassung zur Zwischenprüfung im Fach Geographie wird der 
Nachweis erfolgreich absolvierter Studienveranstaltungen - wie aufge
führt - gefordert: 

(1) Hauptfachstudium 

1. 	je eine AnfängeTÜbung in Physischer Geographie und Kultur- und 
Sozialgeographie ; 

2. 	 je ein SeminaT fÜT mittleTe SemesteT in PhYSischer Geographie und 
Kultur- und Sozialgeographie ; 

3. 	insgesamt drei VerfahrenskuTSe: 

2 Pflichtkurse: 

Kartographische übungen I, 

Statistik I, 

1 Wahlpfiichtkurs: Wählbar sind: 

Statistik II,' 

Techniken der empirischen Sozialforschung, 

Luftbil dinterpretation; 


4. 	eine übung in Geologie (Gesteinsbestimmungsübung) ; 
5. 	eine übung in einem weiteren Nachbarfach. 

Wahlmöglichkeit besteht zwischen den DiSziplinen: 
Geobotanik, Meteorologie, Mineralogie und Petrographie, Soziologie, 
Verkehrswissenschaft, Wirtschaftswissenschaften; 

6. 	Exkursionen: 12 Exkursionstage, davon 4 geologische. 

(2) Nebenfachstudium 

·1. 	je eine AnfängeTÜbung in Physischer Geographie und Kultur- und So
zialgeographie; 

2. 	 je ein Seminar für mittleTe Semester in Physischer Geographie und 
Kultur- und Sozialgeographie; 

3. 	Kartographische übungen 1; 
4. 	 eine 'übung sowie zugehörige Grundkenntnisse aus einem ergänzenden 

NachbaTj'ach. 
Es werden empfohlen: 
Geobotanik, Geologie, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften; 

5. 	Exkursionen: 10 Exkursionstage, davon 2 geologische. 

• 	6 Priifunrsanforderuagen 

(1) überblick und Grundkenntnisse aller Tellgebiete der Physischen 
Geographie (Klimageographie, Geomorphologie, Boden- und Hydrogeo
graphie). Beherrschung ihrer Begriffsapparate sowie Fähigkeit, ihre Ar
beitsmethoden anzuwenden und mit ihren Hilfs- und Darstellungsmitteln 
umzugehen. 

(2) Grondkenntnisse aus dem Bereich der Kultur- und Sozialgeographie 
(Grundbegriffe der Wissenschaftstheorie, der Methodenlehre der Geogra
phie, der mathematischen Statistik und empirischen Sozialforschung. 
Kenntnisse der Hauptbereiche der Lokalisationsforschung, Interaktions
forschung und Perzeptionsforschung, überblick über s!adt- und regio
nalgeographische Probleme, Entwicklungsländerforschung und Weltwirt
schaftsgeographie). 

• 	 7 Art aad Dauet der Priil1IIIc 
Die Zwischenprüfung im Fach Geographie besteht aus einer Fragenklau
sur mit je fünf Fragen aus der Physischen und der Kultur- und Sozial
geographie, wobei zu jeder Frage eine Altemativfrage gestellt wird. Die 
Bewertung erfolgt getrennt nach beiden Tellgebieten (Tellpri.i.fungen). Die 
Bearbeitungsdauer beträgt zweieinhalb Stunden; bei Wiederholung nur 
einer Teilprüfung (Physische bzw. Kultur- und SoziaJgeogmphie) einein
viertel Stunden. 
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• 8 Bewertun, der PrfiIuDplelstaDre.n 

(1) Die Fachnote in Geographie e~hnet sich als Mittelwert der Noten 
in den beiden Teilprütungen. 

(2) Wer zum zweiten Mal in der Fragenklausur in einem oder in beiden 
der Teilgebiete die Note 4,0 nicht erreicht hat, erhält zu Beginn des fol
genden Semesters die Möglichkeit einer mündlichen Prüfung. Die münd
liche Prüfung von 30 Minuten Dauer erstreckt sich nur auf das nicht 
bestandene Teilgebiet (phYSische oder Kultur- und Sozialgeographie). 

Anla,e V: Fakuli.& flr Geisies- uud SozialwlsseD.Scbaftea 

A. 
Deutsch als Nebenfach tü:r Studenten des Leh1'amts an Gymnasien 

• 1 Zweek der Prflf1Ul' 

Die Prüfung soll nachweisen, daß der Studierende sich mit Umfang und 

Art des Fachs vertraut gemacht hat, daß er die methodischen Frage

stellungen kennt, über eine angemessene Textkenntnis verfügt und sich 

mit den Grundfragen der Mediävistik, der Neueren deutschen Literatur
wissenschaft und der Linguistik auseinandergesetzt hat. 

• 2 ZuJasaunpvorauueUuD,en 
(1) Mediävistik: 

1. 	 ein einführendes Seminar (Proseminar) (Mediävistik I); 
2. 	ein Seminar (Proseminar) über Methoden und Probleme der Mediävi

stik (Mediävistik II). 

(2) Neuere deutsche Literaturwissenschaft: 

1. ein textorientiertes Proseminar; 
2. 	ein theorie- oder methodenorientiertes Proseminar. 

(3) Linguistik: 

ein einführendes Proseminar in die Linguistik. 


• 3 Durcbflhruo, ud Bewertnn, der Priltaq 

(1) Die Zwischenprüfung wird studienbegleitend durchgeführt. 

(2) Die in § 2 Abs. 1 Ziff. 1 und 2, Abs. 2 Ziff. 1 und 2 und Abs. 3 
angeführten Seminare gelten als Teilprüfungen. 

(3) Die Note jedes'Seminars wird durch einen Seminar8chein beschei
nigt, der die Unterschrtft des jeweiligen Seminarleiters trägt. Vorausset
zung für die Erteilung eines benoteten Seminarscheins ist außer der regel
mäßigen Teünahme an den Seminarveranstaltungen (maximal dreimaliges 
Fehlen) die Vorlage schriftlicher Leistungen; an schriftJjchen Leistungen 
sind im Regelfall zu erbringen: 

1. 	für das einführende Seminar in Mediävistik <Mediivlstik I) eine 
schrtftliche Hausarbeit (Übersetzung und Bearbeitung von etwa 100 
Versen Mittelhochdeutsch) und eine zweistündige Klausur; 

2. 	 für das einführende Proseminar in Linguistik eine vierstündige Klausur; 
3. 	 für die Übrigen Proseminare jeweils ein Referat von mindestens 10 

Schreibmaschinenseiten Umfang. 
Die Note eines Seminars darf nach § 10 Abs. 2 der Prüfungsordnung 
nicht schlechter als 4,0 sein. 

(4) Die Fachnote der ZWischenprüfung besteht aus dem Notenmittel der 
fünf unter § 2 Abs. 1 Ziff. 1 und 2, Abs. 2 Ziff. 1 und 2 und Abs. 3 genann
ten Tellprüfungen, wobei die einzelnen Teilprüfungen gleich gewichtet 
werden. 

• 4 Meldnnr zur PrilfDD, 
(1) Die Meldung geschieht in der Regel nach § 9 Abs. 1 der Prüfungs
ordnung nach dem vierten Fachsemester bzw. dann, wenn alle Tellprü
lungen (d. h. die entsprechenden Seminarscheine) vorliegen. Einschrän
kungen regelt § 9 Aba. 3 der Prüfungsordnung. 

(2) Die Meldung kann nicht - auch wenn alle Teilprüfungen vor
liegen - vor Beendigung des dritten Fachsemesters erfolgen. 

(3) Die Meldung geschieht unter Vorlage der Seminarscheine, die die 
erfOlgreiche Teilnahme der unter § 2 Abs. 1 Ziff. 1 und 2, Abs. 2 Ziff. 1 
und 2 und Abs. 3 genannten Seminare nachweisen, und unter Vorlage 
der in § 4 Abs. 3 der Prüfungsordnung genannten Unterlagen. 
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B. 
Sport ab Haupt- odeT Nebenfach taT Studenten 

des LehTamts an GvmnClSien 

• 	15 Za....unlivoraaaebanrea 

(1) Für die Zulassung zur Zwischenprüfung in Sport ist der Nachweis 
der erfolgreichen Teilnahme an den "praktisch-methodischen V'bungen" 
und den "V'bungen zur speziellen Methodik" in zwei Grundfächern er
forderlich: 

1. in einer der Sportarten (- Grundfächer) Leichtathletik, Schwimmen, 
Turnen (bei Studentdnnen: Leichtathletik, Schwimmen, Turnen, Gym
nastik); 

2. 	in einem weiteren Grwadfac::h. das aus den in zttJ. 1 autgeführten 
Gnmdfächern oder aus den Spielen BalklI!ttMall, Volleyball, Handball 
und Fußball (für Studentinnen nur Basketball und Volleyball) gewihlt 
werden kann. 

(2) Die erfolgreiche Teilnahme ist durch Testatschein nachzuweisen. 

• 6 PrIlfunpanlordel'llDPD 
(1) Der Kandidat soll in den beiden nach f 5 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 ge
wählten Grundfächern Fähigkeiten und Kenntnisse nachwoeisen, die er
warten lassen, daß er die Anforderungen der Abschlußprüfung erfWlen 
wird. 
(2) Der Kandidat soll weiter in einer mQndlichen PrQfung nachweisen, 
daß er mit Grundfragen der Sportwissenschaft, insbesondere der Sport
pädagogik und der Sportmedizin (Anatomie) vertraut ist. 

• 	 'I Art der Prlfunr 
(1) Die Prüfungen in den beiden Grundfächern werden studienbegleitend 
durchgeführt. Je Fach handelt es sich hierbei um eine praktische Prü
fung und eine schriftliche Prüfung in Theorie. In der praktischen PrQfung 
hat der Kandidat in den beiden gewählten Grundfächern die Leistungen 
zu erbringen. die für die praktische Prüfung Im Rahmen des St&at&exa
mens gefordert werden. Die Theor1eprlifung umfaDt in aDen Fächern eine 
Klausur (über Methodik und theoretische Grundlagen) von etwa 80 Minu
ten Dauer; bei den Spielen kommt jeweils eine Regelkundeklausur von 
etwa 20 Minuten Dauer hinzu. 
(2) Die in § 6 Abi. 2 angeführte mQndliche Prüfung ist von etwa 25 
Minuten Dauer. Der Zeitpunkt dieser TeUprüfung wird vom Institut für 
Sport und Sportwissenschaft im Einvernehmen mit der Fakultät fest 
gelegt (I 9 Abs. 2 der Prüfungsordnung) und rechtzeitig durch Aushang 
bekanntgegeben. 

• I Bewerlunr der PrilfuDp].elaiunreD 
(1) Die Note der TeUprüfung nach § '7 Abs. 1 setzt sich gleichgewichtig 
zusammen aus den beiden Noten für die gewählten Grundfächer. Die Note 
für ein Grundfach setzt sich aus der Note für die praktische Prüfung 
und der Note für die theoretische Prüfung zusammen, wobei die prakti 
sche Prüfung das Gewicht 2, die theoretische Prüfung das Gewicht 1 
erhält. 
(2) Die Note der Tellprüfung nach I 6 Abs. 2 setzt sich gleichgewichtig 
zusammen aus den Noten für Sportpädagogik und Sportmedizin. 

(3) Die beiden TeUprüfungen erhalten das gleiche Gewicht bei der BU
dung der Fachnote für die Zwischenprüfung im Fach Sport. 

ADlare VI: Fakultli lIlr BaulDrenlear· und VermeauDpweseD 

Die Veröffentlichung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
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Anlace VB: Fabltlt flr Muehbteabau 

Die Veröffentlichung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 

AllJale VIU: Fakultlt IIlr ElektroteebDIk 

Elektrotechn.ik als Hlluptjach für Studtmten. de.t MJaenm Ldlnamtl .. 
getDe"I'blichen. Sch1&len. 

• 	 1 Zulaanmpvora"'leb1m,en 

Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung 1m Fach Elektrotechnik 
ist der Nachweis über eine Grundpraxis von drei Monaten Dauer. 
In besondet'S begründeten Fällen kann die Prüfungskommission geneh
migen, daß der Nachweis erst bei der Ausstellung des Zw1Ichenprüfungs-
zeugnisses vorgelegt wird. 

• 2 PrtlfunpaaforderanpD 

In der Zwischenprüfung wird verlangt, daß der Kandidat mit den für 
das Fach Elektrotechnik wesentlichen mathematischen und physikali
schen Grundlagen vertraut ist und die Grundgebiete der Elektrotechnik 
einschließlich Werk.stofflrunde beherrscht Ferner sind ausreichende 
Kenntnisse im Teehnisehen Zek:hnen und Konstnderen nacb.mweJseD. 

• 3 TeUprilfDD,eu 

(1) Die Zwischenprüfung 1m Fach Elektrotechnik besteht aus folgenden 
Teilprüfungen: 

1. Höhere Mathematik I und II; 
2. 	 Experimentalphysik A und B (entfällt für Studierende des Nebenfachs 

- Wahlpflichtfachs - Physik); 
3. 	Einführung in die Konstruktionslehre; 
4. 	Höhere Mathematik III; 
5. 	Spezielle mathematische Hilfsmittel der Elektrotechnik A und B; 
6. 	Elektronische Vorgänge in Gasen und Festkörpern I und II; 
7. Einführung in die Werkstoffkunde; 
8. 	Grundgebiete der Elektrotechnik; 
9. Elektrotechnisches Grundlagenpraktfkum. 

(2) Zur Zwischenprüfung gehört weiter die erfolgreiche Teilnahme an 
einem der von der Fakultät zugelassenen Programmierkurse. Dies wird 
im Zeugnis ohne Note bestätigt. 

... Durchftlhranl der PrtlfDD,eu 

(1) Als PrOfungszeitrAume gelten: 
für das Sommersemester: 16. Mai bis 15. November, 
für das Wintersemester: 16. November bis 15. Mal 

http:Elektrotechn.ik
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• 9 Abc!. 3 der PriltungsordnWlB bleibt unberiihrt. Der Kandidat muß sich 
innerhalb der vom Prüfer gesetzten Frist m einer Prüfung anmelden. 
Danach besteht kein Anspruch mehr auf Zulassung m dieser TeilpriltWlB 
im laufenden Prüfungszeitraum. 

(2) Die Form der Teilpriltungen ist schriftlich. Die Prüfung im Elek~ 
trotechnischen Grundlagenpraktikum wird mündlich durchgeführt. 

(') Ein Prilfer kann anstelle einer schriftlichen Prüfung. die in jedem 
Prüfungszeitraum angeboten wird, zwei Semesterklausu:ren von in der 
Regel je eineinhalb Stunden vorsehen. Wenn die Wahl zwischen schrift~ 
licher Prüfung und SemesterkJla.usuren angeboten wird, legt sich der Kan
didat durch Teilnahme an der ersten Semesterklausur für die Klausur
prüfWlB fest. 
(4) Eine schriftliche Prüfung dauert in der Regel drei Stunden. Die 
Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt für jeden Kandidaten in der 
Regel zwanzig Minuten. Wird eine Teilprüfung von mehr als drei ver
schiedenen Priltern abgenommen, kann ein Beisitzer entfallen. 

(5) Die Bekanntgabe der Prüfungsnoten erfolgt in der Regel durch Aus
hang. Kandidaten, die den AUShang ihrer Prütungsnote nicht wünschen, 
müssen dieses dem Prilfer bis zum Ende der Prüfung mitteilen. 

(6) Prüfungsprotokolle und -unterlagen sind mindestens fünf Jahre auf~ 
zubewahren. 

f 	5 Beweriunc der PrIIDnplelliunpn 

Zur Bildung der Fachnote für die ZWlsc:henprüfung 1m Fach Elektrotech~ 
nik erhalten die nach 13 Abs. 1 abzulegenden Tellprilfungen folgendes 
Gewicht: 
1. Höhere Mathematik I und II 	 3 
2. 	Experimentalphysik A und B (entfällt für Studierende des 

Nebenfachs - Wahlpflichtfachs - Physik) 3 
3. Einführung in die Konstruktionslehre 	 1 
4. 	 Höhere Mathematik III 1 
5. Spezielle mathematische Hilfsmittel der Elektrotechnik A und B 1 
6. 	 Elektronische Vorgänge in Gasen und Festkörpern I und II 1 
7. 	Einführung in die Werkstoffkunde 1 
8. 	Grundgebiete der Elektrotechnik 3 
9. 	Elektrotechnisches Grundlagenpraktikum 1 

Der Rektor: gez. DraheimKarlsruhe, den 25. Oktober 1976 


